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N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E

Vor 50 Jahren

In der Septemberausgabe
1952 des Rheinischen Ärzte-
blattes beschäftigten sich
zwei Artikel mit dem Selbst-
verständnis der Ärzte.Dr.L.
Leonhardt aus Erkelenz dis-
kutierte die Behandlung von
Bagatellfällen in der tägli-
chen Praxis. Unter „Baga-
telle“ will Leonhardt den Fall
verstanden wissen, in dem
der Patient mit offenbar be-
deutungslosen Beschwerden
einen Arzt aufsucht. „Man
sieht darin eine überflüssige
Belastung der Sozialversi-
cherung ebenso wie des Arz-
tes,dessen Zeit und Kraft so
über Gebühr und unberech-
tigt in Anspruch genommen

werden.“ Besonders die
praktischen Ärzte würden
über viele „Schein-Patien-
ten“ klagen, „mit denen sie
nichts anfangen können, es
sei denn eine Scheinbe-
handlung“,so der Autor.Der
behandelnde Arzt stehe oft
im Zwiespalt.Einerseits ver-
biete ihm die ärztliche Ge-
wissenhaftigkeit, den Pati-
enten abzuweisen, da doch
eine ernsthafte Krankheit
hinter den harmlosen Be-
schwerden stecken könne.
Andererseits denke der Arzt
zumindest im Geheimen,
dass der Patient seine Be-
schwerden überbewerte.
Dies hänge auch damit zu-
sammen, dass die Kranken-
versicherungspflicht in der
Bevölkerung eine gewisse
Verhaltensänderung her-
vorgerufen habe. So handle
es sich zum Beispiel bei
Schnupfen oder kleinen
Hautverletzungen gar nicht

um „echte Krankheiten“.Sie
werden „vielmehr erst unter
den Umständen der Sozial-
versicherung dazu“, schrieb
Leonhardt.„Wir müssen uns
darüber klar sein, daß der
Hunger nach einem mög-
lichst großen Anteil am ma-
teriellen Vermögen der Ge-
meinschaft, die Angst, zu
kurz zu kommen, nicht nur
auf dem Gebiet,das wir Ärz-
te übersehen, krankhaft ge-
steigert ist.“ Der Autor
nimmt dabei den Arzt in die
Verantwortung,Bagatellpa-
tienten richtig zu leiten: „Es
liegt an uns,was aus dem Ba-
gatellfall wird.“

Ebenfalls an die Verant-
wortung der Mediziner ge-
genüber ihren Patienten er-
innert der amerikanische
Autor Russell S. Boles aus
Philadelphia.Der Autor geht
von der These aus,dass dem
Arzt „eine Vielzahl von
Pflichten keineswegs nur

fachlichen,sondern mensch-
lichen und sozialen Charak-
ters auferlegt“, seien. „In-
tellekt und glattes Absol-
vieren von Studium und Prü-
fungen allein können über
Eignung zum Arzt gar nichts
aussagen“,so Boles.Die Me-
dizinstudenten verbrauch-
ten ihre Energie zu oft in der
„zermürbenden Jagd“ nach
wissenschaftlicher Aner-
kennung und würden darü-
ber die Fähigkeit verlieren,
„eine vernünftige Anamne-
se und Untersuchung durch-
zuführen“,so der Autor.Der
Schwerpunkt der Arztaus-
bildung müsse darauf gelegt
werden, „die Voraussetzun-
gen für die Wahrnehmung
der seelischen und körperli-
chen Bedürfnisse des Pati-
enten zu entwickeln“.Boles
warnte davor, „den Patien-
ten zum ‚vergessenen Mann‘
in der Medizin werden zu
lassen“. bre

Das Amtsgericht Wup-
pertal hat einen niederge-
lassenen Arzt wegen
Falschabrechnung der Zif-
fer 75 GOÄ zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von acht
Monaten auf Bewährung
verurteilt (Az.: 13 Cs 80 Js
121/00). Die Bezirksregie-
rung Düsseldorf hat da-
raufhin die Approbation
des Arztes widerrufen und
den sofortigen Vollzug an-
geordnet.

Der Arzt unterhielt in
den Räumen seiner Praxis
ein „Institut für Zytodia-
gnostik“.Bundesweit über-
sandten ihm Ärzte Abstri-
che, Punktate oder Sputa
zur Befundung mit dem Ziel
der Früherkennung von Tu-
moren und Entzündungen,
insbesondere im Rahmen

Der Landesverband der
Frauenselbsthilfe nach
Krebs hat eine neue Infor-
mationsbroschüre heraus-
gegeben.Sie soll Menschen,
die von einer Krebserkran-
kung genesen sind, über
Möglichkeiten einer kos-
tenlosen persönlichen Be-
ratung informieren. „Wir
wollen zeigen, dass Men-
schen auch nach einer

Krebserkrankung ein er-
fülltes Leben führen kön-
nen“, so die Vorsitzende des
Landesverbandes NRW,
Inge Fischer. Die Broschü-
re ist kostenlos erhältlich 
bei der Frauenselbsthilfe
nach Krebs,Landesverband 
NRW e.V., Kirchfeldstr.149,
40215 Düsseldorf,Tel.:0211/
34 17 09,Fax:02 11/31 87 81.
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Frauenselbsthilfe nach Krebs

von Krebsvorsorgeuntersu-
chungen.Die Untersuchung
des Materials rechnete der
Arzt den privat versicher-
ten Patientinnen gegenüber
u.a. mit der Ziffer 75 GOÄ
ab.Der Ansatz dieser Ziffer
ist nach Auffassung des AG
Wuppertal zu Unrecht er-
folgt.

Die Abrechnung der Zif-
fer 75 GOÄ setze einen
„Ausführlichen schriftlichen
Krankheits- und Befund-
bericht (einschließlich An-
gaben zur Anamnese, zu
dem Befund, zur epikriti-
schen Bewertung und ggf.
zur Therapie)“ voraus.Die-
se Merkmale seien schon
deshalb nicht erfüllt gewe-
sen, weil es im Rahmen des
sog. „Einsendelabors“ oh-
ne Arzt-Patienten-Kontakt

GOÄ

Falschabrechnung der Ziffer 75 

unmöglich gewesen sei, ei-
ne individuelle, auf den Pa-
tienten abgestellte Bewer-
tung vorzunehmen.

Der „Krankheits- und
Befundbericht“ setze grund-
sätzlich ein Gespräch mit
dem Patienten voraus. Die-
ser Kontakt sei bei Unter-
suchungen von zugesand-

tem Material im Fremdla-
bor naturgemäß ausge-
schlossen,so dass die Falsch-
abrechnung offensichtlich
und bereits aus der Rech-
nung zu ersehen sei, so das
Gericht.

Dr. jur. Dirk Schulenburg,
Justitiar der Ärztekam-

mer Nordrhein


